
Tarifrunde 2025/2026

Volle Kalender

Die Tarifverhandlungen der Tarifrunde 2025/2026 sind mit Ausnahme der eurobahn und der Saarbahn 
mit allen Tarifpartnern der GDL aufgenommen worden – und das sind immerhin mehr als 60. Von 
 diesen 60 ist die DB ein Tarifpartner der GDL, freilich aber der schwierigste. Und wie immer agiert die 
DB am wenigsten konstruktiv.

Natürlich hat kein Tarifpartner 
der GDL angesichts der hohen 
Forderungen „Hurra“ gerufen. 
Dennoch verlaufen die Ver-
handlungen mit einem beider-
seitigen Interesse an einer kon-
fliktfreien Einigung – auch bei 
der DB – jedenfalls bis zum 
Ende der dritten Verhandlung. 
Bei der DB kommt aber eine 
Schwierigkeit hinzu: Die Forde-
rungen der GDL sind deutlich 
umfangreicher als bei den 
Wettbewerbsunternehmen.

Willkürliche Anwendung 
des Tarifeinheitsgesetzes

Die GDL hat in der aktuellen 
Tarifrunde 2025/2026 die 
Deutsche Bahn aufgefordert, 

sich den Arbeitnehmern ge-
genüber künftig nicht mehr 
auf § 4a TVG zu berufen. Da-
mit würde sich die DB ver-
pflichten, auf die Anwendung 
des Tarifeinheitsgesetzes (TEG) 
zu verzichten. Der Staatskon-
zern wendet das Gesetz aus 
dem Jahr 2015, als einziges 
 Unternehmen in Deutschland, 
gegen die Mitglieder der GDL 
seit dem Jahr 2021 an.

Die DB wendet das Gesetz 
nicht nur willkürlich an, in-
dem sie die betrieblichen 
Mehrheiten der gewerk-
schaftlich organisierten Ar-
beitnehmer bewusst zuun-
gunsten der GDL schätzt. In 
ihrer fadenscheinigen Be-

gründung legt sie bis heute 
Wahlergebnisse der Betriebs-
ratswahl des Jahres 2018 zu-
grunde und rückt hiervon 
auch nicht ab. Sie schätzt die 
betrieblichen Mehrheiten 
auch zulasten der GDL-Mit-
glieder, indem sie einer ande-
ren Gewerkschaft offensicht-
lich Mitarbeiter zuordnet, die 
gewerkschaftslos sind. Hier-
durch sorgt dieser Arbeit-
geber auch dafür, dass die 
 Arbeitsbedingungen in den 
Betrieben der gleichen DB-
Unternehmen erheblich un-
terschiedlich sind. Das gilt für 
die Vergütung ebenso wie für 
Arbeitszeitbestimmungen, 
die Urlaubsansprüche und die 
sozialen Schutzregelungen.

Verschärfung der 
Auseinandersetzungen

Durch die Anwendung des TEG 
kam es in den vergangenen 
Jahren zu einer erheblichen 
Verschärfung der Tarifausein-
andersetzungen zwischen GDL 
und DB. Damit bewirkt das TEG 
das genaue Gegenteil von dem, 
was sich das SPD-geführte Ar-
beitsministerium im Jahr 2015 
vom TEG versprochen hat. Es 
kam zu keiner Befriedung der 
Verteilungskämpfe, es kam zu 
keiner Befriedung in den Be-
trieben und es kam schon gar 
nicht zu ausgeglichenen Ar-
beitsbedingungen. Deshalb hat 
die GDL die DB aufgefordert, 
auf die Anwendung des TEG zu 
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verzichten und damit den 
GDL-Mitgliedern die von ihrer 
Gewerkschaft vereinbarten 
 Arbeitsbedingungen zu gewäh-
ren. Die GDL wird diese Forde-
rung auf dem Verhandlungs-
weg verfolgen.

Kein Streik 
um das TEG

Beim Thema TEG ist überdies 
interessant, dass es auch Wett-
bewerbsbahnen gibt, die das 
TEG anzuwenden hätten. Dazu 
gehört zum Beispiel die Nord-
WestBahn oder vlexx. Sie tun 
es aber bewusst nicht – und 
niemand hat etwas dagegen.

Die GDL wird ihre Mitglieder 
zur Forderung nach dem Ver-
zicht auf die TEG-Anwendung 
aber nicht zum Streik aufrufen, 
da dies unzulässig wäre. Für 
den Fall, dass die DB ihren Irr-
weg nicht verlässt, ist eines 
 jedoch sicher – die GDL hätte 
dann verstanden, dass der 
Wettbewerbsdruck für Ge-
werkschaftsmitglieder weiter 
angeheizt werden soll! Keine 
Sorge, auch dafür haben wir 
eine Antwort!

Weitere Forderungen 
bei der DB

Neben dem leidigen TEG geht 
es in dieser Tarifrunde bei der 
DB zum einen um den großen 
Komplex des Erstabschlusses 
von Tarifverträgen für die GDL-
Mitglieder bei der DB InfraGO 
AG, der DB RegioNetz Infra-
struktur GmbH und der DB 
Fahrwegdienste GmbH. Zum 
anderen aber auch um eine 
Reihe von Regelungen, die bei 
den Wettbewerbsunterneh-
men nicht oder in anderer 
Form bestehen.

Dazu gehört zum Beispiel der 
Tarifvertrag über besondere Be-
dingungen bei Verlust der Fahr-
diensttauglichkeit (FDU-TV). In 
diesem sollen weitere Arbeit-
nehmer aufgenommen werden, 
wie Werkstattmitarbeiter, Wa-
genmeister oder Rangierer. Bei 
diesen Berufen geht es natür-
lich nicht um den Schutz vor 

Fahrdienstuntauglichkeit, son-
dern um Schutz bei gesundheit-
lichen Einschränkungen bei ih-
rer Tätigkeit. Außerdem geht es 
um die Vergütung der Lokomo-
tivführer, die aufgrund eines 
traumatischen Ereignisses dau-
erhaft fahrdienstuntauglich 
 geworden sind.

Anders als bei allen Tarifpart-
nern der GDL war auch eine 
 Arbeitszeitregelung der DB 
kündbar. Hier geht es um die 
Mindestdauer eines Ruheta-
ges, der bei DB nach wie vor 
nur 36 Stunden dauern muss. 
Dessen Mindestdauer soll nach 
drei Schichten, spätestens 
nach einer Arbeitsphase von 
72 Stunden, auf 48 Stunden 
ausgedehnt werden.

Entlastung älterer 
Arbeitnehmer

Die Regelung zur Reduzierung 
der Jahresarbeitszeit zur Ent-
lastung älterer Arbeitnehmer 
ist besser als „besondere Teilzeit 
im Alter“ bekannt. Sie wird seit 
vielen Jahren befristet für die 
Laufzeit der jeweiligen Tarifver-
träge abgeschlossen. Sie bewirkt, 
dass ein lebensälterer Arbeitneh-
mer seine Arbeitsbelastung auf 
1 607 Stunden absenken kann. 
Diese Entlastung wird in Form 
von 45 Regenerationsschichten 
im Kalenderjahr in Anspruch ge-
nommen, was einer rechneri-
schen Arbeitszeitabsenkung von 
19 Prozent entspricht.

Es erfolgt aber, anders als bei 
klassischer Teilzeit, keine zeitan-
teilige Absenkung des Entgelts, 
sondern nur eine Absenkung von 
zehn Prozent. Anders gesagt: Der 
Arbeitgeber ist zu einem Teilent-
geltausgleich von neun Prozent 
verpflichtet.

Das Problem ist nun, dass die 
Referenzarbeitszeit für Arbeit-
nehmer in regelmäßiger 
Schichtarbeit bereits um eine 
Stunde abgesenkt ist (1 932 
statt 1 984 Stunden ab 1. Janu-
ar 2026). Schrittweise erfolgt 
eine weitere Absenkung bis zur 
durchschnittlichen 35-Stun-
den-Woche.

Schon in der letzten Tarifrunde 
ließ der Arbeitgeber durchbli-
cken, dass der Anteil der Arbeit-
nehmer bei zehn Prozent blei-
ben soll. Sein Anteil soll dafür 
komplett gegen die Arbeitszeit-
absenkung gerechnet werden. 
Er würde so im Laufe der Zeit 
auf gut zwei Prozent absinken.

Ärger bereits 
vorprogrammiert

Das würde nicht nur eine Ent-
wertung der Regelung bedeu-
ten, sondern auch zu einer er-
heblichen Ungleichbehandlung 
führen. Die Regelung steht 
auch Arbeitnehmern offen, die 
statt in regelmäßiger Schichtar-
beit in Rufbereitschaft arbeiten. 
Sie würden nicht an der Absen-
kung der Referenzarbeitszeit 
teilnehmen und würden so wei-
terhin den Teilentgeltausgleich 
von neun Prozent bekommen.

Die GDL will, dass das Verhält-
nis von Eigenanteil des Arbeit-
nehmers und Teilentgeltaus-
gleich des Arbeitgebers im 
Verhältnis neun zu zehn bleibt. 
In der 35-Stunden-Woche an-
gekommen, würde der Arbeit-
nehmer dann eine Absenkung 
seines Entgelts um gut 6,3 Pro-
zent zu akzeptieren haben. Der 
Teilentgeltausgleich der DB be-
trägt dann 5,7 Prozent.

Damit ist der Ärger schon pro-
grammiert und in der ersten 
Verhandlungsrunde mit der DB 
am 8. Januar 2026 ging der 
auch schon los.

Weitere Themen bei der DB sind 
der Abschluss eines Langzeit-
kontentarifvertrages und die 
Verbesserungen einiger Prämien 
(Fremdsprachen, Rangierdienst, 
Rettungszugbereitschaft).

Kernforderungen  
für alle gleich

Die Kernforderungen der GDL 
sind gegenüber allen Tarifpart-
nern gleich. Es geht um mehr 
Geld. Die meisten weiteren Re-
gelungen, wie die zum Urlaub 
oder zur Arbeitszeit, sind noch 
nicht wieder kündbar.

Die hier ungewöhnliche Forde-
rung der GDL nach einer Erhö-
hung in einem Volumen von 
acht Prozent bedeutet, dass die 
Summe aller tariflichen Ent-
geltkomponenten um eben 
diesen Prozentsatz erhöht 
wird. Es geht also nicht nur um 
eine gleichmäßige Erhöhung 
um acht Prozent für alle Ar-
beitnehmer, sondern um ein 
Volumen, das unterschiedlich 
auf die einzelnen Arbeitneh-
mer verteilt werden kann. Der 
Teil, um den die Tabellenent-
gelte aller Arbeitnehmer in 
gleichem Maße erhöht werden 
sollen, beträgt nach der Forde-
rung der GDL 3,8 Prozent für 
eine Laufzeit von zwölf Mona-
ten. Die verbleibenden 4,2 Pro-
zent können und sollen den 
 Arbeitnehmern durch andere 
Maßnahmen zugutekommen.

Leistungsfähig und 
zukunftsgerecht

Konkret: Die Forderungen nach 
einer Strukturverbesserung der 
Entgelttabellen wirken sich un-
terschiedlich aus. Je nach Ent-
geltgruppe und Erfahrungsstu-
fe des Arbeitnehmers kommen 
unterschiedliche Erhöhungen 
zum Tragen. Mit Blick auf die 
Forderung nach Einführung 
 einer Entgeltstufe 8 erschließt 
sich, was damit gemeint ist. 
Wahrlich nicht jeder Arbeit-
nehmer in den Unternehmen 
verfügt bereits über 35 Jahre 
Berufserfahrung, aber nur die-
se Kolleginnen und Kollegen 
werden von der Entgeltstufe 8 
profitieren. Alle anderen zu-
nächst einmal nicht. Doch sie 
haben alle die Chance, diese 
Stufe durch den weiteren Er-
werb von Berufserfahrung 
ebenfalls zu erreichen. Die all-
gemeine Entgelterhöhung 
kommt noch hinzu.

Kurzum: Eine Volumenforde-
rung bietet die Möglichkeit, 
ganze Entgeltsysteme anders 
zu strukturieren und sie somit 
leistungsgerechter und zu-
kunftsfähiger zu gestalten. 
 Genau dieses Ziel verfolgt die 
GDL gegenüber all ihren Tarif-
partnern. T. G.
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Wettbewerbsbahnen

Erste Fortschritte und Teilerfolge

Während die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn AG im Rahmen der vereinbarten Verhand-
lungsphase im Januar 2026 begonnen haben, starteten die Tarifverhandlungen mit den circa 60 Tarif-
partnern im Bereich der Wettbewerbsbahnen größtenteils im vergangenen Jahr. Die Tarifverträge, die 
die GDL mit den Wettbewerbern abgeschlossen hat, sind überwiegend Ende Juni und Ende Oktober 
2025 ausgelaufen. Mit einigen Unternehmen wurden bisher nicht nur die Auftaktverhandlungen, son-
dern auch ein oder zwei weitere Verhandlungstermine durchgeführt, in denen erste Fortschritte erzielt 
wurden. Neben den ersten Verhandlungszwischenständen sind vor allem die Einmalzahlungen, die die 
GDL mit zahlreichen Tarifpartnern vereinbart hat, für die GDL-Mitglieder von Interesse. Es sind erste 
Teilerfolge auf dem Weg zu werthaltigen Tarifabschlüssen in der diesjährigen Tarifrunde.

Die Forderungen, die die GDL 
gegenüber den Wettbewerbs-
bahnen erhoben hat, wurden 
gegenüber allen Tarifpartnern 
einheitlich erhoben. Dazu ge-
hören insbesondere:

• eine Erhöhung der Entgelte in 
einem Volumen von acht Pro-
zent bei einer Laufzeit von 
zwölf Monaten,

• davon mindestens 3,8 Pro-
zent allgemeine Entgelt-
erhöhung,

• Verbesserungen der Struktur 
aller Entgelttabellen, wozu 
auch die Vereinbarung einer 
achten Entgeltstufe gehört,

• Abschluss eines Bundes-Rah-
mentarifvertrages für die 
Fahrzeuginstandhaltung,

• Verbesserungen der Vergü-
tungen für Ausbilder und 
 Prüfer und

• deutliche Erhöhung der Aus-
bildungsvergütungen.

Dazu kommen unternehmens-
spezifische Forderungen. Diese 

wurden im Frühjahr 2025 von 
den zuständigen Unterneh-
menstarifkommissionen ge-
sondert beschlossen und un-
terscheiden sich damit von 
Unternehmen zu Unterneh-
men.

Start der 
Tarifrunde

Mit Ablauf des 30. Juni 2025 
sind die ersten Tarifverträge 
bei den Wettbewerbsbahnen 
außer Kraft getreten. Dazu ge-
hören unter anderem die Tarif-
verträge des NETINERA-Kon-
zerns, der Transdev-Gruppe, 
der Personaldienstleister und 
von Arverio. Nach Ende der 
Friedenspflicht standen vor 
 allem diese Unternehmen im 
Fokus der GDL.

Mit dem Versand der Forde-
rungsschreiben wurden die 
 Arbeitgeber über die von den 
GDL-Tarifkommissionen be-
schlossenen Forderungen in-

formiert und dazu aufgefor-
dert, Tarifverhandlungen mit 
der GDL aufzunehmen. Die ers-
ten Tarifverhandlungen mit 
den Unternehmen, deren Tarif-
verträge Ende Juni ausgelaufen 
sind, haben bereits im Septem-
ber 2025 stattgefunden.

Zum 31. Oktober 2025 wurden 
die Tarifverträge von fast allen 
anderen Wettbewerbsbahnen 
gekündigt. Auch diese Unter-
nehmen haben die schriftli-
chen Forderungen der GDL 
 erhalten und waren zur Verein-
barung der ersten Verhand-
lungstermine angehalten.

Erste  
Verhandlungstermine

Die ersten Tarifverhandlungen, 
die die GDL mit den Wettbe-
werbsbahnen geführt hat, sind 
vergleichbar abgelaufen. Im 
Mittelpunkt des ersten Ver-
handlungstermins stand – den 
Regeln des Tarifs folgend – die 

Erläuterung der Forderung. Ins-
besondere die neue Entgeltta-
bellenstruktur, die zu den zen-
tralen Forderungen in dieser 
Entgeltrunde gehört, erforder-
te umfangreiche Erläuterungen 
seitens der GDL. Ein weiterer 
Schwerpunkt lag auf den haus-
tarifvertraglichen beziehungs-
weise unternehmensspezifi-
schen Forderungen, die bei den 
einzelnen Unternehmen ent-
sprechend den Beschlüssen der 
Tarifkommissionen voneinan-
der abweichen. Innerhalb der 
Konzerne haben die Tarifkom-
missionen teilweise einheitli-
che Forderungen beschlossen, 
was den Erläuterungsaufwand 
reduziert hat und auch im wei-
teren Verlauf einen positiven 
Effekt auf den Verhandlungs-
aufwand haben wird.

Um die Tarifverhandlungen 
möglichst zeitnah und ohne 
größeren zeitlichen Vorlauf zu 
eröffnen, wurden viele Auf-
taktverhandlungen im virtuel-
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len Format durchgeführt, wo-
mit die GDL bereits in früheren 
Tarifrunden Erfahrungen ge-
sammelt hat. Allerdings sind 
sich Arbeitgeber und GDL ei-
nig, dass ab dem jeweils zwei-
ten Termin stets im üblichen 
Präsenzformat verhandelt 
wird.

Die Arbeitgeber haben in der 
ersten Verhandlungsrunde 
sehr gezielte Rückfragen ge-
stellt. Nicht nur in Bezug auf 
die neue Tabellenstruktur, son-
dern auch zu allen weiteren 
Forderungen. Die GDL hat die-
se ausführlich beantwortet 
und versucht, ein umfassendes 
Verständnis für die Forderun-
gen auf der Arbeitgeberseite 
herzustellen.

1 000 Euro 
Einmalzahlung

Die GDL hat es geschafft, mit 
einer großen Anzahl von Tarif-
partnern im Wettbewerbsbe-
reich erste Einmalzahlungen zu 
vereinbaren – in vielen Fällen 
bereits in der ersten Verhand-
lungsrunde.

Mit den folgenden Unterneh-
men konnten bis Dezember 
2025 Einmalzahlungen verein-
bart werden:

• AKN Eisenbahn GmbH,
• Arverio Baden-Württemberg 

GmbH,
• Arverio Bayern GmbH,
• Arverio Drive GmbH,
• assoft GmbH (Unterneh-

mensbereich railmen),
• delphi personal GmbH,
• City-Bahn Chemnitz GmbH,
• Die Länderbahn GmbH DLB,
• dispo-Tf Rail GmbH,
• erixx GmbH,
• erixx Holstein GmbH,
• eurobahn GmbH und Co. KG,
• First PRS Germany GmbH,
• metronom Eisenbahngesell-

schaft mbH,
• MEV Eisenbahn-Verkehrs-

gesellschaft mbH,
• National Express Rail GmbH,
• nordbahn Eisenbahngesell-

schaft mbH und Co. KG,
• nordbahn Verkehrsgesell-

schaft Nord mbH und Co. KG,

• nordbahn Verkehrsgesell-
schaft Ost-West GmbH,

• NordWestBahn GmbH,
• ODEG – Ostdeutsche Eisen-

bahn GmbH,
• ODIG – Ostdeutsche In-

standhaltungsgesellschaft 
mbH,

• RT&S Lokführer-Akademie 
GmbH,

• Rurtalbahn GmbH,
• Transdev Hannover GmbH,
• Transdev Mitteldeutschland 

GmbH,
• Transdev Regio Ost GmbH,
• Transdev Rhein-Ruhr GmbH,
• Transdev Verkehr GmbH 

(Standort Boppard),
• Trans Regio Deutsche Regio-

nalbahn GmbH,
• VIAS Rail GmbH (Region 

West und Rhein-Wupper),
• vlexx GmbH.

Die Höhe der Einmalzahlung 
 beträgt einheitlich 1 000 Euro. 
Teilzeitbeschäftigte Arbeitneh-
mer erhalten die Zahlung im 
Verhältnis ihrer Arbeitszeit zu 
der eines Vollzeitarbeitneh-
mers. An Auszubildende werden 
500 Euro gezahlt. Dabei wird die 
Einmalzahlung entweder ge-
samthaft in einer Summe oder 
in mehreren Raten gezahlt.

Mitgliederbonus

Eine Besonderheit liegt darin, 
dass erstmals eine sogenannte 
Mitgliedervorteilsregelung be-
ziehungsweise eine sogenann-
te „Differenzierungsklausel“ 
vereinbart wurde. 300 der 
1 000 Euro werden nur an Ar-
beitnehmer gezahlt, die zum 
vereinbarten Stichtag Mitglied 
der GDL gewesen sind. Auch 
der Mitgliederbonus wird für 
Teilzeitarbeitnehmer bezie-
hungsweise Auszubildende 
 anteilig gezahlt. Für die In-
anspruchnahme war die Be-
kanntgabe der Tarifbindung 
durch das GDL-Mitglied erfor-
derlich, wobei die Mitglied-
schaft durch Abfrage des 
 Arbeitgebers bei der GDL 
 überprüft worden ist.

Nichtmitglieder beziehungs-
weise die vereinzelten Mitglie-
der, die erst nach dem Stichtag 

in die GDL eingetreten sind, er-
halten diesen Mitgliederbonus 
nicht. Da die Einmalzahlungs-
tarifverträge zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten abgeschlos-
sen worden sind, wurde kein 
einheitlicher Stichtag für das 
Bestehen der GDL-Mitglied-
schaft vereinbart. Hier gilt es, 
die Regelungen im jeweiligen 
Einmalzahlungstarifvertrag zu 
beachten.

Das Modell der Mitgliedervor-
teilsregelung, das sich unter den 
Mitgliedern großer Beliebtheit 
erfreut, möchte die GDL in die-
ser Tarifrunde und in Zukunft 
weiternutzen. Bei der Mehrheit 
der Unternehmen fordert die 
GDL in dieser Tarifrunde eine 
Erhöhung des Weihnachtsgel-
des oder die Einführung eines 
zusätzlichen Urlaubsgeldes. 
Dieses zusätzliche Weihnachts-
geld beziehungsweise das neue 
Urlaubsgeld soll nach Forderung 
der GDL ebenfalls als sogenann-
te Differenzierungsklausel aus-
gestaltet werden. Nur wer Mit-
glied der GDL ist, soll Anspruch 
darauf haben.

Rückwirkende 

 Entgelterhöhungen

Bei den Unternehmen, die be-
reit waren, eine Einmalzahlung 
mit der GDL zu vereinbaren, 
erfahren die GDL-Mitglieder 
eine erste finanzielle Entlas-
tung, ohne auf einen Tarifab-
schluss warten zu müssen. Den 
GDL-Mitgliedern, die bei den 
Wettbewerbsbahnen beschäf-
tigt sind, die keine Einmalzah-
lung gewähren, entsteht aller-
dings kein Nachteil. Die GDL 
wird sich in dieser Tarifrunde 
dafür einsetzen, dass die ers-
ten allgemeinen Entgelterhö-
hungen rückwirkend für den 
Zeitpunkt vereinbart werden, 
an dem die Tarifverträge außer 
Kraft getreten sind. In den 
meisten Fällen wird das der 
1. November 2025 sein.

Verhandlungen 
laufen weiter

Unabhängig davon, ob eine 
Einmalzahlung vereinbart wur-

de oder nicht, eröffnet die GDL 
bei allen Tarifpartnern im 
Wettbewerbsbereich die Tarif-
verhandlungen. Bei einigen 
Unternehmen kommen die 
 Tarifvertragsparteien bereits 
zum zweiten oder dritten Mal 
am Verhandlungstisch zusam-
men.

Die GDL ist sich bewusst, dass 
die Forderungen, die sie in 
dieser Tarifrunde erhebt, kom-
plex sind und ausreichend 
Verhandlungszeit benötigen. 
Um einen effizienten Ver-
handlungsverlauf zu fördern, 
räumt die GDL den Verhand-
lungen ausreichend Zeit ein. 
Im Fokus der zweiten Ver-
handlungsrunden steht vor 
allem die neue Entgelttabel-
lenstruktur für das Zugperso-
nal, die an einigen Verhand-
lungstischen bereits intensiv 
diskutiert wurde.

Für die GDL war bisher an den 
Verhandlungstischen zu erken-
nen, dass beidseitiges Interes-
se an einem werthaltigen Er-
gebnis besteht. Dass beide 
Seiten derzeit noch auseinan-
derliegen, ist nicht ungewöhn-
lich. Die konstruktive Ge-
sprächsführung lässt aber auf 
alles andere als eine Blockade-
haltung schließen. Vielmehr 
benötigen die Unternehmen 
noch Zeit, sich intensiver mit 
der neuen Entgelttabellen-
struktur auseinanderzusetzen.

Marktniveau für 
das Eisenbahnsystem

Inzwischen laufen die Tarifver-
handlungen mit den Wettbe-
werbsbahnen und der Deut-
schen Bahn AG parallel. Am 
Ende ist das Ziel der GDL klar 
und dürfte niemanden überra-
schen: Das einheitliche Tarifni-
veau, das für die Eisenbahner 
hierzulande gilt, muss beibe-
halten werden. Das gelingt nur 
mit einheitlichen Tarifabschlüs-
sen für alle Berufsgruppen bei 
allen Tarifpartnern der GDL. 
Und auch in dieser Tarifrunde 
wird dies der GDL gelingen.

 D. K.
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